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Seklener Cornelia

Von: Stadtamt Klosterneuburg <noreply@gem2go.page>

Gesendet: Montag, 22. Dezember 2025 09:20

An: Poststelle

Betreff: Dokument  wurde ausgehangen – GEM2GO WEB - Klosterneuburg

Anlagen: 20251222_VO_Erhebung_Gebrauchsabgabe[1].pdf
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Dokument wurde ausgehangen 
 

Das Dokument "20251222 VO Erhebung Gebrauchsabgabe" wurde 

ausgehangen und archiviert. 

Aushangzeitraum: 22.12.2025 - 15.01.2026 

Sie erhalten weitere E-Mails wenn das Dokument abgenommen, 

bearbeitet oder erneut ausgehangen wird. 

Die Archiv und gegebenenfalls die Originaldatei können für 6 Monate heruntergeladen werden. 

Falls die Dateien nicht größer wie 5MB sind, wurden sie ebenfalls als Anhang in dieser Mail 

mitgesendet. 
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Stadtgemeinde

Klosterneuburg Der Bi.irgermeister

Verordnung

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde KlosterneuburB hat in seiner Sitzung am 12.12.2025 folSende

Verordnung über die Erhebung einer Gebrauchsabgabe beschlossen.

§1
Für den über den widmungsmäßigen Zweck hinausgehenden 6ebrauch von öffentlichem Grund in der

Gemeinde wird eine Gebrauchsabgabe nach den Bestimmungen des Nö Gebrauchsabgabegesetzes

1973, LGBl.37oo, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit dem NÖ Gebrauchsabgabetarif

2025, LGBI. Nr.49/2024, wie folgt, eingehoben:

§2
Die Gebrauchsabgabe ist von allen Gebrauchsarten des Tarifes des Nö Gebrauchsabgabegesetzes 1973

(Nö Gebrauchsabgabetarif 2025) mit den dort angeführten Höchstsätzen zu entrichten.

Abweichend von den Höchsttarifcn setd de, Gemeinderat folgende Tarife fest:

Tarif 2:
Für Vorgä rten (Aufstellung von Tischen, Stühlen u. ä., sogenannte Schanigärten) vor Geschäftslokalen aller
Art

je angefangene zehn m2 der bewilligten Fläche und ,e beSonnenem Monat
Sommer 1. Män-31. Oktober

winter 1. November- 28. (29.)Februar

für das Jahr 2026

für das Jahr 2027

für das Jahr 2028
für das Jahr 2029

für das Jahr 2030
für das lahr 2031

Sommer € 35,-
Sommer € 38,-

Sommer € 41,-

Sommer € 44,-

Sommer € 47,-
Sommer € 50,-

Winter € 20,-
Winter € 21,-
Winter € 22,-

Winter € 23,-

Winter € 24,-
Winter € 25,-

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird generell auf eine geschlechtsspezifische Differen2ierunB verzithtet.

Personenbezogene Ausdrücke umfassen daher jedes Geschle.ht Bleichermaßen. Die Datenschut2erklärung i5t auf der Webseite

2u fihdeh.

fi',irw.*losterneuburg.ar ffitstatet trmzao npp ffiwsletler

seite 1lon 2

G.bührcn.t.ll.
Sachbearbeiter: Domihic Elauehsteiher

blauensteine.@ klo5te rneubu rt.at / 02243,144 - 256

Xlo.tcrncubsr& .m 12.12.2025

Erhebung einer Gebrauchsabgabe

GZ: KLBG/117658A-BV-ALV2/2025



f.rf 3:
Für Warenausräumungen oder Warenaushängungen und für die Aufstellung von Behältern zur

Aufbewahrung von Sachen
je angefangene fünf m' der bewilligten Fläche und je begonnenen Monat € 15,-

,edoch mindestens f 20,-

§3
Diese Verordnung tritt mit L. Jänner 2026 in Kraft.

Die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Verordnung über die Einhebung der Gebrauchsabgabe vom

13.12.2024 tritt mit gleichem Tage

Iundmechua3svcrmcrk:
Angeschlagen am: ? : ,41 .1, f \ i-1 i
Absrnommen am: I 5, Jan. 2026 LJ

Se[e 2 von 2



63



64


